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§ 35 AufEiPVO Arbeitszeit
 AufEiPVO - Aufnahms- und Eignungsprüfungen

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

1. (1)Die Arbeitszeit für die schriftliche Prüfung hat in jedem Prüfungsgebiet eine Stunde zu betragen.

2. (2)Für die mündliche Prüfung ist in jedem Prüfungsgebiet nicht mehr Zeit zu verwenden, als für die Gewinnung

einer sicheren Beurteilung erforderlich ist. Die Prüfung darf für ein Prüfungsgebiet 15 Minuten nicht übersteigen,

sofern nicht eine weitere Aufgabe (§ 34 Abs. 2) gestellt wurde.

In Kraft seit 05.08.1989 bis 31.12.9999
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